
PRÄSIDEN.;rENKONFERENZ 
DER LANDWIR"fSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
, 

Unser Zeichen: Durchwahl: 

S-292/N 479 

Betret-f": Entwurf" eines Bundesgesetzes, mi t dem das Rrbei ts
zeitgesetz geändert wird 

Die Präsidentenkonf"erenz der Landwirtschat-tskammern Öster

reichs beehrt sich� dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Rbschrif"ten ihrer Stellungnahme zum Entwurf" 

eines BundesgesetzesJ mit dem das Rrbeitszeitgesetz geändert 

wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 

25 BeiLaqen 
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PR-ÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesminist erium für Rrbeit 

und Soziales 

Stubenring 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben 110m: 

52.DI5/25-2/91 18.12.1991 

Wieo, am J. 4. 1992 

Unser Zeichen: 

S-292/N 

Durchwahl : 

479 

Betref"� Entwurf" eines Bunäesgesetzes, mit äem äas Arbeits

zeitgesetz ge�näert wirä 

Die Pr�siäentenkonf"erenz äer Lanäwirtschaf"tskammern äster-

reichs beehrt sich" äem Bunäesministerium f"ür Arbeit unä 

Soziales zum vorLiegenäen Entwurf" eines Bunäesgesetzes, 

mit äem äas Rrbeitszeitgesetz gednäert wirä, f"oLgenäe Stel

lungnahme zu übermitteln: 

Nit äem im Entwurf" vorliegenäen Llesetz soLL äie TeiLzeitar

beit .im Rrbeitszeitgesetz spezieLL geregelt weräen. Teil

zeitarbeitsvertrdge müßten, sof"ern nicht eine entsprechenäe 

Betriebsvereinbarung besteht, grunäs�tzLich schrif"tLich 

errichtet weräen unä Ausmaß unä Lage äer Arbeitszeit 

enthalten. 

Nur in bestimmten F�LLen soLLen teiLzeitbeschdf"tigte 

Arbeitnehmer klJnftig verpflichtet sein, über das vereinbarte 

Rrbeitszeitausmaß hinaus Mehrarbeit zu leisten, wobei äie 

Mehrarbeit mit 5D % äer vereinbarten Arbeitszeit begrenzt 

wird. Darüber hinaus soLL eine UberstunäenregeLung mit 

50 5�igen ZuschLag zum Tragen kommen. We�'ters ist ein Be-
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nachteiLigungsverbot Für teiLzeitbeschärtigte Rrbeitnehmer 

gegenüber voLlzeitbeschärtigten vorgesehen. 

Die PräsidentenkonFerenz teilt nicht die Rnsicht dES Mini

steriums/ daß die angesprochene Materie neu und in der 

vorgeschlagenen Form geregelt werden solL. Eine gesetzLiche 

Regelung der Teilzeitarbeit erscheint entbehrlich. Die 

vorgeschlagene Regelung trägt bLoß zu einer weiteren Uer

kompLizierung des Rrbeitsrechtes beil wobei zu bedenken 

istJ daß das geltende Rrbeitszeitgesetz ohnehin sehr re

striktiv ist. 

Es sollte den Uertragsparteien überlassen bLeibenJ Teilzeit

arbeit durch Betriebsvereinbarung oder einzel vertragLich 

zu regeln. 

Mit allem Nachdruck ist jene Regelung (§ 19 b Rbs. 4) abzu

Lehnen/ wonach MehrarbeitJ die noch unter der NormaLar

beitszeit von 4D Stunden LiegtJ wie Uberstundenarbeit mit 

einem 50 �igen Zuschlag zu entLohnen ist. Das wäre eine 

5chlechtersteLLung jener RrbeitnehmerJ die 40 Stunden pro 

Woche arbeiten. 

Es besteht ein arbeitsmarktpolitisches Interesse., daß mehr 

Teilzeitarbeit von Rrbeitgeberseite angeboten wird. Das 

haben bereits grundsätzliche Diskussionen der letzten Jahre 

gezeigt. Die vorgeschlagene Regelung ist nicht geeignetJ 

der genannten Zielsetzung zu entsprechenJ sondern rührt zu 

einer weiteren Verkomplizierung und (Jerteuerung der Teil

zei t./ so daB vi eL e Betriebe davon Rbs tand nehmen würden, 

tei Lzei tbeschi:it-tigte Rrbei tnehmer aurzunehmen. 

Rus den dargelegten Gründen spricht sich die Präsidenten

konrerenz gegen die (Jorlage aus. 
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2.5 Rbschrirten dieser SteLlungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des NationaLrates übermitteLt. 

Der Präsi dent: Der Generalsekretär: 
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